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RS OGH 1973/6/6 13Os10/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1973

Norm

PrTrG 1959 §8 Abs2

PrTrG 1959 §9

StPO §284 Abs1 A

StPO §294 Abs1

Rechtssatz

Für Haftungsp9ichtige und Verfallsbeteiligte nach den §§ 8 und 9 PrTrG beginnt die Frist zur Anmeldung der

Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung in Ermangelung einer den §§ 3 Abs 3 PornG, 40 Abs 3 PresseG und 92 Abs 3

UrhG nachgebildeten Bestimmung (Beginn der Rechtsmittelfrist mit Urteilsverkündigung) mit ihrer Verständigung von

dem in ihrer Abwesenheit gefällten Urteil in der im § 427 Abs 1 StPO vorgesehenen Form zu laufen.
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